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Herr Minister Laumann hat seine Einbringungsrede 
zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 2). Eine weitere 
Aussprache ist heute nicht vorgesehen.  

Wir kommen daher direkt zur Abstimmung. Der Äl-
testenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzent-
wurfs Drucksache 18/5351 an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales. Wer stimmt dieser 
Überweisungsempfehlung zu? – Das sind die Frakti-
onen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP 
und AfD sowie der fraktionslose Abgeordnete Dr. 
Blex. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält 
sich? – Niemand. Damit ist diese Überweisungs-
empfehlung angenommen.  

Wir kommen zu: 

17 Gesetz zur Ausführung des Gesetzes für einen 
besseren Schutz hinweisgebender Personen 
(Hinweisgeberschutzgesetz – HinSchG) und zur 
ergänzenden Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/1937 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht 
melden, sowie zur Änderung des Landesbeam-
tengesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/5468 

erste Lesung 

Herr Minister Dr. Limbach hat seine Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 3). Eine 
weitere Aussprache ist heute nicht vorgesehen.  

Wir kommen daher direkt zur Abstimmung. Der Äl-
testenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzent-
wurfs Drucksache 18/5468 an den Rechtsausschuss – 
federführend –, an den Innenausschuss, an den 
Haushalts- und Finanzausschuss, an den Unteraus-
schuss Personal des Haushalts- und Finanzaus-
schusses sowie an den Hauptausschuss. Wer 
stimmt dieser Überweisungsempfehlung zu? – Das 
sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen, CDU, FDP und AfD sowie der fraktionslose Ab-
geordnete Dr. Blex. Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Niemand. Damit ist diese 
Überweisungsempfehlung angenommen.  

Wir kommen zu: 

18 Jahresbericht 2022 des Landesrechnungshofs 
Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der 
Prüfungen im Geschäftsjahr 2021 

Unterrichtung 
des Landesrechnungshofs 
Drucksache 18/839 

In Verbindung mit: 

Haushaltsrechnung des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Rechnungsjahr 2020 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/16089 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Haushaltskontrolle 
Drucksache 18/5018 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/5532 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen somit direkt zu den Abstimmungen. Ers-
tens logischerweise über den Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP Drucksache 18/5532. Wer stimmt dem Än-
derungsantrag zu? – Das sind die Fraktionen von 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU und … 

(Zuruf von den GRÜNEN: Und FDP! – Die Ab-
geordneten der FDP heben die Hand.) 

FDP. Das hätte mich auch gewundert, denn Sie sind 
ja auch Antragsteller.  

(Heiterkeit) 

Wer stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – 
Das sind die AfD-Fraktion und der fraktionslose Ab-
geordnete Dr. Blex. Damit ist der Änderungsantrag 
Drucksache 18/5532 angenommen, und die Be-
schlussempfehlung entsprechend geändert.  

Wir stimmen zweitens ab: Der Ausschuss für Haus-
haltskontrolle empfiehlt in Nummer 1 der Beschluss-
empfehlung Drucksache 18/5018 in der soeben ge-
änderten Fassung die festgestellten Sachverhalte, 
die Beschlüsse über einzuleitenden Maßnahmen 
und die dafür gesetzten Termine gemäß § 114 der 
Landeshaushaltsordnung zu bestätigen. Wer stimmt 
dem zu? – SPD, Bündnis 90/Die Grünen, die CDU, 
die FDP, die AfD und der fraktionslose Abgeordnete 
Dr. Blex. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Wer ent-
hält sich? – Niemand. Damit ist die Empfehlung in 
Nummer 1 der Beschlussempfehlung Drucksa-
che 18/5018 in der soeben genannten Fassung 
angenommen.  

Wir stimmen drittens ab. Der Ausschuss für Haus-
haltskontrolle empfiehlt in Nummer 2 der Beschluss-
empfehlung Drucksache 18/5018 in der soeben ge-
änderten Fassung der Landesregierung für die Lan-
deshaushaltsrechnung 2020 Drucksache 17/16089 
in Zusammenhang mit dem Jahresbericht 2022 des 
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Anlage 3 

Zu TOP 17 – Gesetz zur Ausführung des Ge-
setzes für einen besseren Schutz hinweisge-
bender Personen (Hinweisgeberschutzgesetz – 
HinSchG) und zur ergänzenden Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Ok-
tober 2019 zum Schutz von Personen, die Ver-
stöße gegen das Unionsrecht melden, sowie 
zur Änderung des Landesbeamtengesetzes – 
zu Protokoll gegebene Rede 

Dr. Benjamin Limbach, Minister der Justiz: 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf führt die 
Landesregierung notwendige Regelungen ein, die 
den Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweis-
gebern auf Landesebene ergänzen. Das Landes-
gesetz knüpft an die Regelungen des Hinweisge-
berschutzgesetzes des Bundes an, das diesen 
Bereich weitgehend abschließend regelt und da-
mit die Hinweisgeberschutz-Richtlinie der Europä-
ischen Union umsetzt.  

Aufgrund der Kompetenzvorschriften des Grund-
gesetzes konnten auf Bundesebene aber keine 
Vorgaben für die Einrichtung von internen Melde-
stellen bei Gemeinden und Gemeindeverbände 
getroffene werden, weil der Bund nicht befugt ist, 
Aufgaben unmittelbar an Gemeinden und Ge-
meindeverbände zu übertragen. Das Bundesge-
setz enthält daher eine eng begrenzte Öffnungs-
klausel zugunsten der Länder, an die dieses Ge-
setz anknüpft.  

Worum geht es in dem Gesetzgebungsvorhaben? 

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber müssen 
Ansprechstellen haben, an die sie sich wenden 
können, um auf Verstöße aufmerksam zu ma-
chen. Nach der Richtlinie sind daher grundsätzlich 
alle Beschäftigungsgeber – auch öffentliche – ver-
pflichtet, interne Meldestellen einzurichten, an die 
sich die bei ihnen beschäftigten hinweisgebenden 
Personen auf einfachem Weg wenden können, 
wenn sie Verstöße gegen die im Hinweisgeber-
schutzgesetz im Einzelnen aufgeführten Rechts-
vorschriften melden.  

In Umsetzung des Bundesgesetzes und der EU-
Richtlinie führt der Gesetzentwurf diese Verpflich-
tung auch für Gemeinden und Gemeindever-
bände ein, macht zugleich aber von den dort mög-
lichen Ausnahmen Gebrauch, um auf die Bedürf-
nisse kleinerer Gemeinden und Gemeindever-
bände Rücksicht zu nehmen. 

Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Ge-
setzentwurf zu sehen, der im Kern die Gemeinden 
und Gemeindeverbände zur Einrichtung und zum 
Betrieb interner Meldestellen für Hinweisge-

berinnen und Hinweisgeber verpflichtet. Von der 
Pflicht erfasst werden neben den Städten, Ge-
meinden und Landkreisen auch der Regionalver-
band Ruhr und die kommunalen Zweckverbände 
sowie alle sonstigen Beschäftigungsgeber, die im 
Eigentum oder unter der Kontrolle von Gemeinden 
oder Gemeindeverbänden stehen.  

Die durch den vorliegenden Gesetzentwurf ver-
pflichteten internen Meldestellen der kommunalen 
Beschäftigungsgeber sollen die gleichen Pflichten 
haben wie diejenigen Meldestellen der durch Bun-
desrecht verpflichteten Beschäftigungsgeber. Um 
diesen Gleichlauf zu erreichen, verweist der Ge-
setzentwurf für die Einrichtung und den Betrieb 
der internen Meldestellen auf die Vorgaben des 
Hinweisgeberschutzgesetzes.  

Für kleinere Gemeinden ist eine angemessene 
und ressourcenschonende Umsetzung der Ver-
pflichtungen aus der Hinweisgeberschutz-Richtli-
nie der Europäischen Union sicherzustellen. Ge-
meinden mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern oder weniger als 50 Beschäftig-
ten werden im Gesetzentwurf daher – unter Nut-
zung der insoweit vorgesehenen Ausnahmerege-
lungen der Richtlinie – von der Verpflichtung zur 
Einrichtung interner Meldestellen ausgenommen.  

Ergänzend soll ferner eine Erleichterung dadurch 
erzielt werden, dass interne Meldestellen auch im 
kommunalen Bereich gemeinsam oder durch ge-
meinsame Behördendienste betrieben werden 
können. 

Der Gesetzentwurf beinhaltet außerdem eine Än-
derung des Landesbeamtengesetzes. Beamtin-
nen und Beamte des Landes und der Kommunen 
sollen bei Meldungen nach dem Hinweisgeber-
schutzgesetz nicht – wie üblich – verpflichtet sein, 
sich zunächst an ihre Dienstvorgesetzten zu wen-
den. Dementsprechend befreit der Gesetzentwurf 
sie von der Pflicht zur Einhaltung des Dienstwe-
ges. 

Da das Hinweisgeberschutzgesetz des Bundes im 
Juli dieses Jahres in Kraft getreten ist, bedarf es 
nun auch auf Landesebene einer zeitnahen Um-
setzung. Dem dient der vorliegende Gesetzent-
wurf. 
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